
Berechnung Arbeitslosengeld 2 - Hartz 4 

Mit unserem Rechner zur Berechnung des Arbeitslosengeldes können Sie Ihren Anspruch auf 

Arbeitslosengeld 2 ermitteln. Mit Wieviel Arbeitslosengeld können Sie rechnen, abhängig von Ihren 

Ausgaben für Kaltmiete oder Warmmiete, von der Anzahl Ihrer Kinder, Ihrem eigenen oder dem 

Einkommen Ihres Partners. Rechner enthält die Regelsätze für 2016. 

Voraussetzungen für Hartz 4 

Info's zum Arbeitslosengeld II (Hartz 4). 

Wer hat Anspruch auf Arbeitslosengeld II 

Alle erwerbsfähigen und hilfsbedürftigen Personen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, haben 

einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV). Das Arbeitslosengeld II ist die Grundsicherung für 

Arbeitssuchende. Ausgenommen sind hierbei Personen über 65 und unter 15 Jahren, da diese dem 

Arbeitsmarkt per Gesetz nicht zur Verfügung stehen (§ 7 SGB II). 

 

Für Personen unter 15 Jahren erhalten Erziehungsberechtigte Sozialhilfe/Sozialgeld oder einen 

Kinderzuschlag. Altersrentner und Personen über 65 Jahren mit einer kleinen Rente, können 

gegebenenfalls Sozialhilfe beantragen. 

 

Wer erwerbsfähig ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt aber nicht in Deutschland hat, steht dem 

Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung und kann demnach kein Arbeitslosengeld der BRD beziehen. Das gilt 

nicht bei kurzfristiger Abwesenheit wie z.B. durch einen Urlaub. Keinen Anspruch haben Nicht 

erwerbsfähige Personen, Asylbewerber und in Deutschland Arbeitssuchende EU Bürger. 

 

Hartz 4 Satz 2016 / Arbeitslosengeld II ab 01.01.2016 

Ab 1. Januar 2016 gelten folgende Hartz 4 Regelsätze:  

Alleinstehende / Alleinerziehende 404,- €  

Pro Partner in einer Bedarfsgemeinschaft 364,- €  

Kinder von 0 bis 6 Jahren 237,- €  

Kinder von 6 bis 13 Jahren 270,- €  

Kinder von 14 bis unter 18 Jahren 306,- €  

Erwachsene im Haushalt anderer 324,- € 

 

Hinzuverdienst zum Arbeitslosengeld II 



Ein Hinzuverdienst im Falle des Bezuges von Hartz IV ist möglich und abhängig von der Höhe des 

Verdienstes. Es gelten verschiedene Freibeträge die ohne Leistungsabzug auf das Hartz IV Geld 

hinzuverdient werden können. Grundsätzlich gibt es den anrechnungsfreien Grundfreibetrag von 100 

Euro bezogen auf das Bruttoeinkommen. Enthalten sind eine Versicherungspauschale, 

Werbungskostenpauschale und absetzungsfähige Beiträge zur Riester Rente. 

 

Daneben gibt es weitere Freibeträge in Abhängigkeit zu Ihrer Einkommenssituation. Mit welcher Höhe 

an anrechnungsfreien Freibeträgen Sie rechnen können, erfahren Sie über unseren Arbeitslosengeld II 

Rechner. Die Freibeträge können mit Hilfe des Rechners individuell ermittelt werden. Für Alleinlebende 

als auch für Bedarfsgemeinschaften. 

 

 


